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zwischen dem

Musterverein, vertreten durch seinen Vorstand, dieser vertreten durch Klaus Müller und Viktoria Schmitz, Musterstraße 1, 23456 Musterstadt, im Folgenden „Verein“ genannt,

und

Martin Schuhmann, Hauptstraße 7, 23456 Musterstadt, in Folgenden „Ehrenamtler“ genannt

§ 1 Vertragslaufzeit
Der Vertrag beginnt zum Datum und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Diese Fristen entfallen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 2 Tätigkeitsbereich 
1) Der Musterverein ist wegen der Förderung der Kunst und Kultur als steuerbegünstigt anerkannt. Der Ehrenamtler ist nur im Rahmen dieses satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecks tätig.

2) Der Ehrenamtler ist für den Bereich des Sprachunterrichts für geflüchtete Menschen verantwortlich. 

Alternative Formulierungen für Satz 2 wären je nach Art der Tätigkeit und nach Art der Vergütung (Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale) zum Beispiel:

Der Ehrenamtler ist für den Bereich der Sportplatzpflege zuständig; hier insbesondere für 
-	das Abkreiden des Platzes,
-	das Aufstellen der Tore,
-	anfallende Reparaturen auf dem Sportplatz und der Umkleideräumlichkeiten, mit 	Ausnahme von Elektroarbeiten.

Der Ehrenamtler ist verantwortlich für die Aufsichtspflicht über zu trainierenden Kindern und Jugendlichen.

Der Ehrenamtler ist verpflichtet, vor dem Training, die zu nutzenden Sportgeräte- und Räumlichkeiten auf Schäden zu untersuchen und ggf. bestehenden Beschädigungen dem Bauwart des Vereins zu melden.
Der Ehrenamtler hat darauf zu achten, dass beschädigte Sportgeräte nicht genutzt werden, sodass sich kein Teilnehmer verletzen kann.

3) Der Ehrenamtler ist für den Verein nur nebenberuflich tätig. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt hier weniger als 14 Stunden und kann durch den Ehrenamtler frei festgelegt werden. 

Alternative Formulierung:
Der Ehrenamtler ist für den Verein nur nebenberuflich tätig. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt weniger als 14 Stunden und wird wie folgt ausgeübt:
montags: 		18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
donnerstags:		18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
freitags:		18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Ausgenommen sind die Ferienzeiten, in denen kein Einsatz erfolgt.

4) Für seine Tätigkeit benötigt der Ehrenamtler die Übungsleiter-C-Lizenz. Der Ehrenamtler versichert, dass er eine aktuell gültige Lizenz besitzt.

§ 3 Aufwandsentschädigung
1) Die Tätigkeit des Ehrenamtlers erfolgt ehrenamtlich. Für seine Tätigkeit erhält er jedoch eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von 12 Euro je Stunde, maximal jedoch nicht mehr als 3.000 Euro im Jahr. Der Ehrenamtler bestätigt, dass er keine weiteren steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG erhält. (Bei Übungsleiterpauschale)
Bei Ehrenamtspauschale: Für seine Tätigkeit erhält er jedoch eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG in Höhe von 12 Euro je Stunden, maximal jedoch nicht mehr als 840 Euro im Jahr. Der Ehrenamtler bestätigt, dass er keine weiteren steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26a EStG erhält. 

2) Ändert sich im laufenden Jahr etwas an dieser Situation, wird der Ehrenamtler unverzüglich den Verein informieren. 

3) Die Aufwandsentschädigung wird jeweils monatlich nachträglich nach Einreichen der Stundennachweise auf das Konto … bei der XY-Bank durch den Verein überwiesen.

4) Die Vertragsparteien gehen hier von einer Steuerfreiheit aus; rechtsverbindlich kann dies jedoch nur vom zuständigen Finanzamt bestätigt werden.

5) Neben seiner Aufwandsentschädigung im Sinne der Ziffer 1 erhält der Ehrenamtler seine Aufwendungen gegen Nachweis erstattet. Das betrifft insbesondere seine Fahrtkosten in Höhe von 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer oder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (2. Klasse). Der Aufwand wird jedoch nur erstattet, wenn innerhalb von vier Wochen nach dem Entstehen des Anspruchs eine prüffähige Abrechnung vorgelegt wird.

§ 4 Verpflichtungen des Ehrenamtlers
1) Der Ehrenamtler ist verpflichtet, seine Tätigkeit persönlich zu erbringen.

2) Bei einer persönlichen Verhinderung ist er verpflichtet, den Verein unverzüglich zu informieren, damit eine Vertretung organisiert werden kann.

§ 5 Kinder- und Jugendschutz
Der Verein betreibt einen Jugendtreff, in welchem Kinder und Jugendliche zusammenkommen. Der Ehrenamtliche ist auch für diesen Bereich verantwortlich, so dass er verpflichtet ist, dem Verein vor Antritt seiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Bundeszentralregistergesetz vorzulegen. Der Verein erteilt ihm zur Vorlage bei der zuständigen Behörde die erforderliche Bescheinigung.

§ 6 Haftung
1) Der Ehrenamtler haftet gegenüber dem Verein für einen Schaden, den er bei der Wahrnehmung der ihm durch diese Vereinbarung übertragenen Aufgaben verursacht, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

2) Sofern der Ehrenamtler einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet ist, den er bei Ausübung durch diese Vereinbarung übertragenen Aufgaben verursacht, so kann er von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Das gilt jedoch nicht, wenn der Ehrenamtler den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

3) Der Verein schließt für den Ehrenamtlichen eine Unfallversicherung ab, sodass eine Absicherung besteht. 

4) Sofern es bei der Tätigkeit des Ehrenamtlichen zu Schäden kommt, besteht eine Haftpflichtversicherung Der Ehrenamtliche ist verpflichtet, ggf. entstehende Schäden unverzüglich anzuzeigen.

§ 7 Datenschutz
1) Der Verein verarbeitet die personenbezogenen Daten des Ehrenamtlers für die Durchführung und Abwicklung dieses Vertrages. Die erhobenen Daten sind zwingend erforderlich; werden diese durch den Ehrenamtler nicht zur Verfügung gestellt, kann der Vertrag nicht abgeschlossen werden.

2) Die Daten werden zur Abrechnung an das Steuerberaterbüro Heinz Müller, Musterstraße 1 in 23456 Musterstadt weitergegeben. Weiter werden die Mitglieder im Rahmen des Rechenschaftsberichts und des Haushaltsplans auf der Mitgliederversammlung darüber informiert, dass der Ehrenamtler für den Verein tätig ist.

3) Die Daten werden für die Vertragsdauer gespeichert. Nach Vertragsende werden die Daten für die Dauer von drei Jahren noch gespeichert, sofern sich Abwicklungsansprüche ergeben.

4) Der Ehrenamtler hat gegenüber dem Verein als Verantwortlichen im Sinne der Datenschutzgrundverordnung die folgenden Rechte:
a)	Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten
b)	Recht auf Berichtigung, wenn seine Daten unrichtig sind,
c)	Recht auf die Datenübertragung seiner Daten,
d)	Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.

5) Da der Verein nur richtige Daten verarbeiten darf, ist der Ehrenamtler verpflichtet, Änderungen seiner Daten unverzüglich dem Verein mitzuteilen.

§ 8 Verschwiegenheit
Sofern dem Ehrenamtler im Rahmen seiner Tätigkeit personenbezogene Daten bekannt werden, darf er diese nicht weitergeben. Weiter verpflichtet sich der Ehrenamtler, über alle Vorgänge, die ihm bekannt werden, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Zu diesen Dritten gehören auch Vereinsmitglieder. Diese Schweigepflicht besteht auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

§ 9 Schlussformulierungen
1) Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Änderungen oder die Aufhebung der Schriftform.

2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der weiteren Bestimmungen oder des Vertrages insgesamt nicht berührt. Die Vertragspartner sind dann verpflichtet, anstatt der unwirksamen Regelung eine Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

3) Jede Vertragspartei hat ein Exemplar der unterzeichneten Vereinbarung erhalten.


_____________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Vereinsvertreter		    Datum, Unterschrift Ehrenamtler
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




